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ZEITGESPRÄCH

Das Beschäftigungsförderungsgesetz 1985
Am 23. August hat das Bundeskabinett das Beschäftigungsförderungsgesetz 1985 verabschiedet. Was 
bringt die neue Regelung für die Arbeitslosen und für die Beschäftigten? Norbert Blüm, Anke Fuchs, Fritz- 
Heinz Himmelreich und Gerd Muhr nehmen Stellung.

NorbertiBlüm

Ein beschäftigungspolitisches Akutprogramm

Trotz aller Unkenrufe wird 1984 
das Jahr des wirtschaftlichen 

Aufschwungs werden. Auch die 
Einbußen infolge des Arbeitskamp
fes werden daran nichts ändern. 
Jetzt gilt es, die Früchte des Auf
schwungs schnell den Arbeitslosen 
zugute kommen zu lassen. Deshalb 
heißt das Gebot der Stunde; Ar
beitslose einstellen. Jeder Tag, an 
dem die Arbeitslosen länger auf der 
Straße stehen, ist ein verlorener 
Tag. Daher ist das jetzt vom Kabi
nett verabschiedete Beschäfti
gungsförderungsgesetz ein Akut
programm.

Mit dieser gesetzlichen Initiative 
wollen wir erreichen, daß sich der 
Aufschwung nicht wie in der Ver
gangenheit erst mit Verspätung auf 
dem Arbeitsmarkt auswirkt. Eine 
solche Verzögerung entsteht da
durch, daß Unternehmer zunächst 
abwarten und die ersten zusätzli
chen Aufträge durch Überstunden 
und Sonderschichten erledigen. 
Einstellen muß aber vor Überstun
den gehen. Und dazu leisten wir mit 
dem Beschäftigungsförderungsge
setz Hilfestellung.
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Unser Arbeitsrecht muß diejeni
gen schützen, die Arbeit haben. Es 
muß aber auch denen helfen, die 
Arbeit suchen. Manches von dem, 
was Schutz für die ist, die in Arbeit 
sind, kann Sperre für die sein, die 
draußen stehen. Wir wollen eine 
Sozialpolitik nicht nur für die, die Ar
beit haben. In einer Zeit von über 2 
Mill. Arbeitslosen gilt unsere bevor
zugte Blickrichtung vielmehr denen, 
die keine Arbeit haben. Um diese 
zweite Dimension müssen wir das 
Arbeitsrecht erweitern, das heißt, 
wir müssen die Einstellungshürden 
senken. Dazu dienen die im Be
schäftigungsförderungsgesetz ge
bündelten Maßnahmen.

Befristete Arbeitsverträge

Für eine Übergangszeit bis 1991 
sieht das Gesetz die Möglichkeit 
vor, befristete Arbeitsverträge mit 
Arbeitslosen zu erleichtern. Damit 
wollen wir das Ausweichen in Über
stunden weithin überflüssig ma
chen. Die Erfahrung der Vergan
genheit zeigt nämlich, daß Unter
nehmen in einer Aufschwungspha
se mit Neueinstellungen vorsichtig

sind, weil sie nicht wissen, ob die 
verbesserte Auftragslage anhält. 
Wenn sie jedoch in einer solchen Si
tuation das Instrument des befriste
ten Arbeitsvertrages nutzen kön
nen, verringert sich das wirtschaftli
che Risiko bei einer Neueinstellung. 
Ein Unternehmer soll die Möglich
keit bekommen, einen Arbeitslosen 
ohne Angabe eines sachlichen 
Grundes befristet für ein Jahr zu be
schäftigen. Das gleiche gilt bei 
Übernahme eines Auszubildenden, 
für den der Betrieb nach Abschluß 
der Ausbildung keinen festen Ar
beitsplatz hat. Denn für Arbeitslose 
ist es besser, befristet Arbeit zu fin
den als unbefristet arbeitslos zu 
bleiben. Und nirgendwo steht ge
schrieben, daß nicht aus einem be
fristeten Arbeitsvertrag ein unbefri
steter werden kann.

Bei Firmenneugründungen sollen 
befristete Arbeitsverträge mit Ar
beitslosen für zwei Jahre zugelas
sen werden, sofern nicht mehr als 
20 Arbeitnehmer beschäftigt wer
den. Bei Neugründungen halten 
sich Unternehmer in der Regel an 
der unteren Grenze ihrer personel-
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len Möglichkeiten, weil sie nicht ge
nau wissen, wie der Betrieb weiter
läuft. Und da der Unternehmer bei
spielsweise Kündigungsschutzver
fahren für den Fall vermeiden will, 
daß der Betrieb nicht so gut läuft, 
stellt er nur so viele Arbeitnehmer 
ein, wie unbedingt notwendig. 
Wenn er aber befristet einstellen 
kann, ist sein Risiko geringer und 
seine Bereitschaft größer, mehr Ar
beitnehmer einzustellen.

Entgegen anderslautenden Ver
dächtigungen wird es keine Legali
sierung von Kettenarbeitsverträgen 
geben. Da bleibt alles beim beste
henden Recht. Kettenarbeitsverträ
ge sind nur unter äußerst erschwer
ten Bedingungen möglich.

Mehr Leiharbeitnehmer

Von der Enweiterung der Höchst
dauer für die legale Arbeitnehmer
überlassung verspricht sich die 
Bundesregierung ebenfalls positive 
Impulse für den Arbeitsmarkt. In der 
Vergangenheit konnte eine Verleih
firma, die sogenannte Zeitarbeitsfir
ma, die bei ihr fest angestellten Ar
beitnehmer nur für drei Monate an 
eine andere Firma ausleihen. Zu
künftig soll dieser Zeitraum auf 
sechs Monate erweitert werden. 
Dadurch können Firmen besser als 
bisher den zeitlich befristeten Aus
fall von Mitarbeitern überbrücken, 
ohne in Überstunden oder Sonder
schichten ausweichen zu müssen.

Die so erweiterte Möglichkeit der 
Leiharbeit kann auch dazu dienen, 
Zeiten der Arbeitsplatzgarantie -  et
wa Zeiten des Mutterschutzes -  zu 
überbrücken. Wenn die Überbrük- 
kungsmöglichkeiten erleichtert wer
den, dann vergrößert das auch die 
Beschäftigungschancen etwa der 
jungen Frauen, für die solche 
Schutzfristen geschaffen wurden. 
Diese Neuregelung schafft darüber 
hinaus zusätzliche Dauerarbeits
plätze bei den Zeitarbeitsfirmen.
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Teilzeitarbeit muß ein normales 
Arbeitsverhältnis werden, es darf 
nicht länger ein Arbeitsverhältnis 
zweiter Klasse sein. Deshalb wer
ten wir die Teilzeitarbeit auf. Wer 
sich für eine Teilzeitarbeit ent
schließt, soll gegenüber einem Voll
zeit-Arbeitnehmer nicht arbeits
rechtlich benachteiligt werden. Der 
arbeitsrechtliche Schutz bei Teil
zeitarbeit wird dem bei Vollzeitar
beit angeglichen. Daneben werden 
neue Formen der Teilzeitarbeit wie 
Job-sharing und variable Arbeits
zeit auf sozialverträgliche Formen 
beschränkt.

Die variable Arbeitszeit darf nicht 
zu einer Arbeitszeit werden, in der 
der Arbeitnehmer sozusagen in per
manenter Abrufbereitschaft steht.

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Dr. Norbert Blüm, 49, ist 
Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung.

Anke Fuchs ist stellvertre
tende Vorsitzende der SPD- 
Bundestagsfraktion und
Vorsitzende des Arbeitskrei
ses Sozialpolitik.

Dr. Fritz-Heinz Himmelreich, 
54, ist stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer der 
Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberver
bände in Köln und turnus
mäßig stellvertretender Vor
standsvorsitzender der Bun
desanstalt für Arbeit.

Gerd Muhr, 50, ist stellver
tretender Vorsitzender des 
Deutschen Gewerkschafts
bundes in Düsseldorf und 
turnusmäßig Vorstandsvor
sitzender der Bundesanstalt 
für Arbeit.

Der Arbeitnehmer soll in Zukunft nur 
noch dann zur Arbeit verpflichtet 
sein, wenn der Arbeitgeber ihm min
destens vier Tage im voraus seine 
Arbeitszeit mitteilt. Auch beim Job
sharing gibt es Verbesserungen. 
Die Pflicht zur generellen Vertre
tung eines Arbeitsplatzpartners 
wird eingeschränkt. Grundsätzlich 
können danach die Arbeitnehmer, 
die sich einen Arbeitsplatz teilen, 
nicht im voraus generell verpflichtet 
werden, bei Ausfall des Partners 
diesen zu vertreten. Dazu soll es in 
Zukunft in jedem Vertretungsfall ei
ner besonderen Vereinbarung be
dürfen.

All dies wird der Teilzeitarbeit 
neue Perspektiven eröffnen. Heute 
sucht rund eine Viertelmillion Ar
beitslose lediglich eine Teilzeitbe
schäftigung. Über 2 Mill. Voller
werbstätige wären an einer Redu
zierung ihrer Arbeitszeit interes
siert. Die einen zwingen wir bisher 
zu Null-Arbeit, die anderen zu Mehr
arbeit. Das ist ein Paradebeispiel 
bornierter Phantasielosigkeit. Wir 
wollen, daß die Arbeitszeit besser 
mit den Bedürfnissen der Arbeit
nehmer in Einklang gebracht wird.

Sozialplan bleibt erhalten

Das bewährte soziale Friedensin
strument des Sozialplans bleibt er
halten. In den Fällen, in denen sich 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf 
einen Sozialplan einigen, ändert 
sich gegenüber dem geltenden 
Recht nichts. Erst wenn es nicht zu 
einer Einigung zwischen Unterneh
men und Betriebsrat kommt, wenn 
also die Einigungsstelle angerufen 
wird, werden die Sozialplanregelun
gen des Betriebsverfassungsgeset
zes an einigen Punkten geändert. 
Das dürfte in der Praxis aber kaum 
mehr als 10 % aller Fälle betreffen.

In diesen Fällen werden der Eini
gungsstelle Kriterien an die Hand 
gegeben, die sie bei der Abwägung 
der sozialen Belange der betroffe
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nen Arbeitnehmer und der wirt
schaftlichen Vertretbarkeit für das 
Unternehmen zu beachten hat. So 
sollen der Sozialplan und Ansprü
che aus ihm stärker die Lage des 
einzelnen berücksichtigen. Ein Ar
beitnehmer beispielsweise, der im 
selben Betrieb oder Unternehmen 
einen Arbeitsplatz findet, kann nicht 
den gleichen Anspruch auf den So
zialplan geltend machen wie derje
nige, der in die Arbeitslosigkeit fällt.

Was die Erzwingbarkeit von So
zialplänen bei Betriebsänderungen 
angeht, ändert sich nichts. Der Son
derfall eines Personalabbaus ohne 
Änderung der sächlichen Betriebs
mittel ist gegenwärtig nur durch 
Richterrecht geregelt. Er wird nun 
auch in das Gesetz aufgenommen 
einschließlich der verbindlichen 
Grenzen, ab denen ein Sozialplan 
erzwingbar ist. Bei Existenzgrün
dungen soll innerhalb von vier Jah
ren kein Sozialplan erzwingbar 
sein. Ein Unternehmer wird dann 
eher bereit sein, mehr Arbeitneh
mer einzustellen, und zwar gleich 
beim ersten Schritt. Wenn er hinge
gen von vornherein eventuelle Ko
sten eines Sozialplans mit einkalku
lieren muß, wird er mit Neueinstel
lungen besonders vorsichtig sein.

Diese Änderungen stehen in ei
nem unmittelbaren Sachzusam
menhang mit der zeitgleich verfolg
ten Initiative, für Sozialpläne im 
Konkurs bis zu einer endgültigen In
solvenzrechtsreform eine tragbare

Absicherung zu erreichen. Das 
Bundesverfassungsgericht hat im 
vergangenen Oktober die bisherige 
Rechtsprechung des Bundesar
beitsgerichts korrigiert und die An
sprüche der Arbeitnehmer aus So
zialplänen im Konkurs, die bisher 
vorrangig bedient werden mußten, 
praktisch wertlos gemacht. Die vom 
Bundeskabinett beschlossene Re
gelung sieht vor, daß die auf die ein
zelnen Arbeitnehmer entfallenden 
Sozialplanansprüche als bevor
rechtigte Konkursforderung in der 
Rangstufe eins angemeldet werden 
können. Das Sozialplanvolumen, 
das zur Verteilung an die betroffe
nen Arbeitnehmer zur Verfügung 
steht, wird dadurch wieder in etwa 
der bisherigen Regelung entspre
chen.

Weitere Verbesserungen

Weitere arbeitsrechtliche Ände
rungen sollen darüber hinaus die 
Beschäftigungschancen bestimm
ter Personengruppen verbessern. 
So soll die Umlagefinanzierung der 
Lohnfortzahlung für kleinere Betrie
be auch auf den Zuschuß für das 
Mutterschaftsgeld ausgedehnt wer
den können. Dadurch erhöhen sich 
die Vermittlungschancen beson
ders der jungen Frauen. Denn ich 
fürchte, daß die junge Frau vor Ein
stellungsbarrieren steht, solange 
die finanziellen Folgen des Mutter
schutzes an den Einzelbetrieb ge
knüpft sind.

Um die Bereitstellung von zusätz
lichen Ausbildungsplätzen zu för
dern, soll die Bundesanstalt für Ar
beit zukünftig wieder -  wie schon 
bis 1969 -  zeitlich befristete Aufträ
ge zur unentgeltlichen Vermittlung 
beruflicher Ausbildungsstellen an 
sozial engagierte Personen oder 
Verbände erteilen können. Dadurch 
soll das Monopol der Bundesanstalt 
für Arbeit nicht aufgelöst, sondern 
flexibler gestaltet werden. Ich habe 
es schon im vergangenen Jahr als 
paradox empfunden, daß bereitwilli
ge Helfer, die die Bundesanstalt für 
Arbeit bei der Suche nach Lehr
lingsplätzen unterstützen wollten, 
von Bußgeldbescheiden bedroht 
wurden. In einer Zeit, wo wir jeden 
noch möglichen Ausbildungsplatz 
aufspüren müssen, muß jeder mit 
offenen Armen aufgenommen wer
den, der dabei helfen will.

Bei den Alleinhandwerkern wol
len wir die Ungereimtheit beseiti
gen, daß sie ihre Beitragsvergünsti
gungen in der Rentenversicherung 
verlieren, wenn sie mehr als einen 
Lehrling ausbilden. Die bisherige 
Regelung kann man niemandem 
begreiflich machen. Wir streichen 
sie.

Nicht zuletzt sollen die Kranken
kassenkuren wieder erleichtert wer
den. Wenn die Gesundheit des Ver
sicherten eine Kur dringend erfor
derlich macht, soll auch schon vor 
Ablauf des jetzt geltenden Dreijah
reszeitraumes eine Beteiligung der
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Krankenkassen möglich sein. Das 
ist gesundheitspolitisch richtig. Da
mit kann aber auch die schwierige 
Beschäftigungs- und Wirtschaftsla
ge in den Kurorten verbessert wer
den.

Der Entwurf des Beschäftigungs
förderungsgesetzes enthält keine 
Patentrezepte gegen die Arbeitslo
sigkeit. Jede Einzelmaßnahme hat 
für sich nur eine begrenzte Wirkung. 
Gebündelt kann von ihnen jedoch

ein beträchtlicher Beschäftigungs
impuls ausgehen. Es ist Sache der 
Unternehmer und Betriebsräte, die
sen Anstoß zugunsten der Arbeits
losen aufzugreifen und umzuset
zen.

AnketFuchs
i

Ein Schritt zurück ins 19. Jahrhundert

Eines muß man dieser Bundes
regierung bescheinigen: Ihre 

Abteilung Semantik ist in ihrem ra- 
bulistischen Talent kaum zu über
bieten. Arbeitnehmerrechte werden 
auf breiter Front abgebaut, neue Ar
beitszeitmodelle zu Lasten der Ar
beitnehmer salonfähig gemacht 
und die Entlassung von Arbeitneh
mern gefördert -  und das ganze er
hält den wohlklingenden Titel „Be

schäftigungsförderungsgesetz“ . 
Wenn es einen Preis für beispiello
sen Etikettenschwindel gäbe, die 
Bundesregierung wäre ohne Kon
kurrenz.

Die politische Stoßrichtung die
ses Gesetzesvorhabens, das zu- 
treffendenweise „Entlassungsförde
rungsgesetz“ heißen müßte, ist klar: 
Hier wird die politische Wende zwei
ter Teil eingeleitet. Zusammen mit 
dem Abbau des Jugendarbeits
schutzes und des Schwerbehinder
tengesetzes soll im Bereich der Ge
sellschaftspolitik das Rad der Ge
schichte zurückgedreht werden.

Verbrämt wird diese Zielrichtung 
durch angeblichen beschäftiguhgs- 
politischen Fortschritt. Das Rezept 
heißt: Man baue Einstellungs
hemmnisse ab, beseitige Zugangs
barrieren zum Arbeitsmarkt, verlan
ge Verzicht und Abbau von Schutz
rechten und sozialem Besitzstand -  
aus Solidarität der Arbeitsbesitzer 
mit den Arbeitslosen -  und schon 
gäbe es mehr Beschäftigung.

422

Prognosen über die künftige Ent
wicklung unserer Industriegesell
schaft runden dieses Erklärungs
muster ab: Die Organisation der Ar
beit und die Struktur des Arbeits
marktes müßten neu geordnet wer
den; die Individualisierung und Fle
xibilisierung der Arbeitszeit und des 
Arbeitsrechts seien die Gebote der 
Stunde. Deshalb seien mehr Zeit
verträge , Leiharbeit und Teilzeitar
beit Schritte in die richtige Richtung.

Sozialpolitischer Rückschritt

Nun wird man sicherlich nicht be
streiten können, daß die technologi
sche Entwicklung Inhalt und Struk
tur der Arbeit verändern wird. Die 
Arbeit der Zukunft wird stärker im 
Dienstleistungsbereich angesiedelt 
und von der neuen Kommunika- 
tions- und Informationstechnologie 
geprägt sein. Für Arbeitnehmer und 
Gewerkschaften enwachsen daraus 
neue Herausforderungen; Die Mög
lichkeiten der Dezentralisierung von 
Arbeit, etwa durch Tele-Heimarbeit, 
oder die Abkoppelung der betriebli
chen von der persönlichen Arbeits
zeit gehören dazu. Dennoch: Die 
bezahlte Vollenwerbsarbeit wird 
auch in Zukunft für die weitaus mei
sten Arbeitnehmer Grundlage ihrer 
Lebensexistenz sein. Auch für die 
Arbeit der Zukunft wird deshalb gel
ten; Nur mit kollektivem und gesetz
lichem Schutz vor Ausbeutung und 
gesundheitlicher Gefährdung wird

der abhängig Beschäftigte vor dem 
Rückfall in das 19. Jahrhundert be
wahrt. Die Tahfautonomie und das 
staatliche Arbeitsrecht müssen dem 
technologischen Wandel einen so
zialen Stempel aufdrücken. Wer ei
nem Abbau dieser Institute das 
Wort redet, macht den Arbeitneh
mer zum Spielball der technologi
schen Entwicklung.

Aus diesem Grund sind die vor
gesehenen Maßnahmen des soge
nannten Beschäftigungsförde
rungsgesetzes Schritte in die fal
sche Richtung. Sie sind nichts an
deres als die „Ökonomisierung“ 
des Arbeitsrechts. Bisher bestand 
Konsens darüber, daß das Arbeits
recht die „rechtliche Waffe" in der 
Hand des Schwächeren ist. Jetzt 
sollen Schutzrechte unter den Vor
behalt eines angeblich „realen 
Marktwertes“ des Arbeitnehmers 
gestellt und mit typischen Unterneh
mensrisiken befrachtet werden. 
Deshalb sind etwa die erleichterte 
Zulassung von Zeitverträgen und 
die Einschränkung der Sozialplan
pflicht nicht „bloß“ ein weiteres 
Stück Sozialabbau, sondern der 
Beginn einer „neuen Qualität“ im 
Arbeitsrecht. Und bringt es denn 
mehr Beschäftigung? Bisher hat 
noch keiner, und schon gar nicht 
diese Bundesregierung, den Be
weis antreten können, daß Sozial
abbau zu mehr Beschäftigung führt. 
Im Gegenteil: Die Beispiele USA

WIRTSCHAFTSDIENST 1984/IX
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und Großbritannien zeigen, daß die 
Massenarbeitslosigkeit dadurch um 
keinen Deut geringer wird; daß sich 
die Beschäftigungssituation in den 
USA leicht gebessert hat, ist allein 
darauf zurückzuführen, daß -  ent
gegen regierungsamtlichen Erklä
rungen -  im Ergebnis eine nachfra
georientierte Politik betrieben wur
de.

Tatsache ist, daß die Massenar
beitslosigkeit auf weltwirtschaftliche 
Verwerfungen, strukturelle Anpas
sungsprobleme und eine enorme 
Nachfrageschwäche zurückzufüh
ren ist. Wer die Massenarbeitslosig
keit abbauen will, muß darauf Ant
worten geben. Der Abbau von 
Schutzrechten ist weder Ersatz für 
fehlende Beschäftigungspolitik 
noch für eine wirksame Arbeits
marktpolitik: Wer die zunehmende 
Langzeitarbeitslosigkeit und das 
Entstehen von Problemgruppen auf 
dem Arbeitsmarkt beklagt, muß 
mehr für ihre Qualifizierung, Betreu
ung und Wiedereingliederung tun. 
Der Abbau angeblicher Zugangs
schranken zum Arbeitsmarkt ist der 
falsche Ansatz; er ist auf Dauer 
auch nicht erfolgversprechend.

Die Ideologie vom beschäfti
gungspolitischen Fortschritt durch 
sozialpolitischen Rückschritt er
weist sich damit als reines Kampfar
gument gegen die Interessen der 
Arbeitnehmer und ihrer Gewerk
schaften. Es ist deshalb mehr als 
bloßer Zufall, daß sich die Haupt
punkte des sogenannten Beschäfti
gungsförderungsgesetzes in den 
Forderungskatalogen der Arbeitge
berverbände und dem Lambsdorff- 
Papier von September 1982 fast 
wortwörtlich wiederfinden. Der Bun
desarbeitsminister entwickelt sich 
mit diesem Gesetz zu ihrem verlän
gerten Arm.

Der Entwurf des sogenannten 
Beschäftigungsförderungsgeset
zes will das Arbeitsrecht „gelen
kiger“ machen. Durch mehr Flexibi

lität beim Abschluß von Zeitverträ
gen und bei der Leiharbeit soll mehr 
Beschäftigung entstehen; durch ei
ne angeblich „sozialverträgliche“ 
Ausgestaltung der Teilzeitarbeit soll 
diese Beschäftigungsform attrakti
ver werden.

Nun ist eine Flexibilisierung des 
Arbeitsrechts an sich nichts 
Schlechtes. Der Mutterschaftsur
laub mit Arbeitsplatzgarantie, die 
Möglichkeiten der Gleitzeitarbeit 
und der Vorruhestand für ältere Ar
beitnehmer sind Beispiele dafür, 
daß die Flexibilisierung durchaus im 
Interesse der betroffenen Arbeit
nehmer liegen kann. Was hier je
doch unter dem Stichwort „Flexibili
sierung“ angeboten wird, hat mit 
den genannten Maßnahmen nichts 
gemein. Die erleichterte Zulassung 
von Zeitverträgen, die Ausdehnung 
der Leiharbeitsdauer und die Rege
lungen zur Teilzeitarbeit sind aus
schließlich Vorschriften im Interes
se des Arbeitgebers. Das Ergebnis 
ist schon heute klar: Die Unterneh
men werden noch systematischer 
dazu übergehen, sich knappe 
Stammbelegschaften möglichst ge
sunder und qualifizierter Arbeits
kräfte zu schaffen und im übrigen 
auf eine Einsatzreserve von Leihar
beitnehmern und Arbeitnehmern 
mit befristeten Arbeitsverträgen zu
rückzugreifen. Außerdem werden 
sich nachteilige Arbeitszeitmodelle, 
wie das Job-sharing und die kapazi
tätsorientierte variable Arbeitszeit 
(KAPOVAZ), in der Praxis durchset
zen.

Aushöhlung der Schutzgesetze

Der Gesetzentwurf der Bundes
regierung unternimmt nicht den lei
sesten Versuch einer Begründung, 
wie durch diese Maßnahmen auch 
nur ein Arbeitsplatz zusätzlich ge
schaffen wird. Eine solche Begrün
dung ist auch nicht möglich. Denn 
das Gegenteil ist wahrscheinlich: 
Dauerarbeitsplätze werden abge

baut und durch vorübergehende, 
unständige Beschäftigungen er
setzt. Sicher ist außerdem, daß 
durch mehr Zeitverträge und mehr 
Leiharbeit zahlreiche Schutzgeset
ze, vor allem das Kündigungs
schutzgesetz und das Betriebsver
fassungsgesetz, weiter ausgehöhlt 
werden. Und sicher ist schließlich, 
daß die Arbeitgeber noch mehr aus 
ihrer Verpflichtung zu einer voraus
schauenden Personalplanung ein
schließlich rechtzeitiger Qualifizie
rungsmaßnahmen entlassen wer
den.

Unser Ziel bleibt ein völliges Ver
bot der Arbeitnehmerüberlassung. 
Nur so läßt sich die zunehmende il
legale Beschäftigung wirksam be
kämpfen. Unser Ziel bleibt auch ein 
Ausbau des Kündigungsschutzge
setzes. Dieses Gesetz ist zu einem 
reinen Abfindungsgesetz geworden 
und sichert den Bestand von Ar
beitsverhältnissen nur in einer ver
schwindend kleinen Zahl. Die vor
gesehene Erleichterung von Zeit
verträgen höhlt den gesetzlichen 
Kündigungsschutz weiter aus und 
stößt auf unsere entschiedene Ab
lehnung.

Einseitige Lastenverteilung

Auch die vorgesehene Regelung 
der Teilzeitarbeit lehnen wir ab. Ent
scheidend wäre die arbeits- und so
zialrechtliche Absicherung; dazu 
brauchen wir die erweiterte Mitbe
stimmung des Betriebsrates bei 
Einführung und Ausgestaltung der 
Teilzeitarbeit und die Streichung 
der Geringfügigkeitsgrenze in der 
Sozialversicherung. Schritte in die
se Richtung fehlen. Für die vorge
sehenen Bestimmungen, wie das 
allgemeine Gleichbehandlungsge
bot, besteht kein Regelungsbedürf
nis. Offensichtlich dient die arbeits
rechtliche Regelung nur als Vor
wand, um bestimmte Arbeitszeit
modelle, wie das Job-sharing oder 
die Arbeit auf Abruf, salonfähig zu 
machen.
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Was zur angeblich „sozialver
träglichen“ Ausgestaltung dieser 
Teilzeitmodelle angeboten wird, be
seitigt in keiner Weise ihre Nachtei
le. Nach dem Entwurf bleibt der Ar
beitnehmer mit vereinbarter varia
bler Arbeitszeit weiterhin „freie Ver
fügungsmasse“ des Arbeitgebers: 
Es bleibt ohne weiteres möglich, 
daß der Arbeitnehmer wochen- 
oder sogar monatelang nicht zum 
Einsatz kommt. Eine wirklich „so- 
zialverträgliche“ Ausgestaltung des 
Job-sharing müßte auf das prakti
sche Verbot dieser Beschäftigungs
form hinauslaufen.

In die einseitig arbeitgeberorien
tierte Flexibilisierungsstrategie des 
Gesetzentwurfs fügen sich die Ein
schränkungen der Sozialplanpflicht 
und die Auflockerung des Vermitt
lungsmonopols der Bundesanstalt 
für Arbeit nahtlos ein.

Entgegen der Ankündigung von 
Bundeskanzler Kohl in seiner Re
gierungserklärung, die Mitbestim
mungsrechte auf keinen Fall abbau
en zu wollen, werden die Rechte der 
Betriebsräte drastisch einge
schränkt. Das Ergebnis ist klar: Ar
beitnehmer werden künftig bei Be
triebsstillegungen und -einschrän-

kungen stärker entlassen oder in
nerhalb des Bundesgebietes ver
setzt werden können. Während es 
bisher möglich war, zumindest die 
wirtschaftlichen und sozialen Fol
gen von Betriebsänderungen eini
germaßen sozial abzufedern, fallen 
die sozialen Folgen unternehmeri
schen Handelns künftig den betrof
fenen Arbeitnehmern voll zur Last.

Entschiedener Widerstand

Die vorgesehene Auflockerung 
des Vermittlungsmonopols geht 
von der falschen Annahme aus, daß 
die unzureichende Versorgung Ju
gendlicher mit Ausbildungsstellen 
eine Folge fehlender Mitwirkungs
möglichkeiten Dritter sei. Schon 
jetzt arbeiten die Arbeitsämter mit 
allen Stellen zusammen, die zur 
Verbesserung der Ausbiidungsstel- 
lensituation beitragen können. Die 
mangelhafte Versorgung mit Aus
bildungsstellen ist eine Folge feh
lender Ausbildungsplätze in Betrie
ben und Verwaltungen. Die Bun
desregierung sollte ihre Kraft dafür 
einsetzen, diese Ausbildungsplätze 
zu schaffen.

Mit der Auflockerung des Vermitt
lungsmonopols wird eine Entwick

lung eingeleitet, die es Privatperso
nen und Institutionen erlaubt, ihre 
Eigeninteressen in die Vermittlung 
von Ausbildungs- und Arbeitsplät
zen einzubringen. Dieser Entwick
lung muß entschieden entgegenge
treten werden.

Das sogenannte Beschäftigungs
förderungsgesetz wird seinem Na
men in keiner Weise gerecht. Nicht 
die Beschäftigung, sondern der Ab
bau von Dauerarbeitsplätzen und 
damit die Arbeitslosigkeit wird mit 
diesem Gesetz gefördert. Auch 
wenn einzelne Maßnahmen des 
Gesetzes, wie die Erweiterung des 
Ausgleichsverfahrens nach dem 
Lohnfortzahlungsgesetz oder die 
Auflockerung der Drei-Jahres-Frist 
bei Kassenkuren, positiv zu beurtei
len sind, stößt das gesamte Vorha
ben auf den entschiedenen Wider
stand von Sozialdemokraten und 
Gewerkschaften. Die Förderung 
der Beschäftigung und der Abbau 
der Arbeitslosigkeit sind für uns vor
rangige politische Ziele. Beides ist 
durch Sozialabbau aber nicht zu 
erreichen. Notwendig ist eine 
beschäftigungsorientierte Wirt
schafts-, Finanz- und Arbeitsmarkt
politik. Dazu bleibt die Bundesregie
rung bisher jede Antwort schuldig.

Fritz-Heinz ^Himmelreich

Auf halbem Wege haltgemacht

Beschäftigungsförderung ist ein 
richtiges und begrüßenswertes 

Anliegen. Die seit Jahren steigen
den Arbeitslosenzahlen belegen, 
daß die Zurückhaltung der Betriebe 
gegenüber Neueinstellungen 
wächst. Dies aus verständlichen 
Gründen, denn zu viele Regelun
gen im Arbeits- und Sozialrecht ha
ben sich in den vergangenen Jah
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ren -  nicht zuletzt auch durch die 
Ausprägung, die sie durch die 
höchstrichterliche Rechtsprechung 
erfahren haben -  zunehmend als 
beschäftigungshemmend erwie
sen, da sie den Unternehmen zu 
große wirtschaftliche Risiken aufer
legen.

Genannt seien in diesem Zusam
menhang vor allem der überzogene

Kündigungsschutz und die Vor
schriften über den Schutz bei Be
triebsänderungen (Sozialplan-Re
gelung). Die Tendenz unserer Ar
beitsrechtsordnung, soziale Lasten 
im Zusammenhang mit dem Ar
beitsverhältnis einseitig und zu 
weitgehend den Arbeitgebern statt 
der Solidargemeinschaft aufzuerle
gen, kann als eine der wesentlichen
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Ursachen der Arbeitslosigkeit nicht 
mehr bezweifelt werden. Nur in en
gen Grenzen, die sich an der Lei- 
stungskratt der Betriebe orientieren 
müssen, können Existenz-, Ge
sundheits- und Beschäftigungsrisi
ken der Arbeitnehmer von den Be
trieben mitgetragen werden.

Ziel eines Beschäftigungsförde
rungsgesetzes muß es daher sein, 
diese Grenzen abzustecken und 
dabei die wirtschaftlichen Belastun
gen für die Unternehmen auf ein er
trägliches Maß zu reduzieren, ohne 
den Arbeitnehmern den notwendi
gen sozialen Schutz völlig zu ent
ziehen. Dabei darf die Wechselwir
kung zwischen dem Schutz desjeni
gen, der in einem Arbeitsverhältnis 
steht, und den Einstellungschancen 
der Arbeitsplatzsuchenden nicht 
verkannt werden: Ein zu einseitig 
ausgeprägter, die Unternehmen 
über Gebühr belastender Be
standsschutz auf der einen Seite 
führt zwangsläufig dazu, daß auf 
der anderen Seite diejenigen, die 
ohne Arbeit sind, es häufig auch 
bleiben. Gesetzgeberische Maß
nahmen zur Wiederherstellung ei
ner Ausgewogenheit sind daher 
dringend erforderlich.

Begrüßenswerte Korrekturen

Eine nähere Betrachtung des 
jetzt vom Kabinett verabschiedeten 
Entwurfes eines Gesetzes zur För
derung der Beschäftigung zeigt in
dessen, daß dieses hinter den ar
beitsmarktpolitischen Notwendig
keiten noch ein gutes Stück zurück
bleibt. Der inzwischen überholte 
Referentenentwurf vom März die
ses Jahres war mit Neuregelungen 
in Teilbereichen zunächst noch 
überfrachtet und hatte zudem wei
tere umfangreiche Arbeitnehmer
schutzbestimmungen zum Inhalt. 
Sie wären ein ganz und gar falsches 
Signal des Gesetzgebers gewesen. 
Dies gilt insbesondere für die Rege
lung, Überstunden durch Arbeitsbe
freiungen abzugelten. Dadurch wä

re der Eintritt eines gegenteiligen 
Effekts, nämlich die Verstärkung 
der bestehenden Einstellungs
hemmnisse, programmiert gewe
sen. Anstatt verlorene Sicherheit 
und geschwundenes Vertrauen in 
der Personalwirtschaft wiederher
zustellen, wäre die für die Wettbe
werbsfähigkeit unverzichtbare ar
beitszeitmäßige Flexibilität in einem 
gefährlichen Maße eingeschränkt. 
Die Tarifabschlüsse in der Metall- 
und Druckindustrie, die einen grö
ßeren Rahmen für flexiblere Ar
beitszeitformen setzten, wiesen in
dessen in eine prinzipiell andere 
Richtung.

Die mittlenweile deutliche Redu
zierung des Gesetzesvorhabens 
durch den Referentenentwurf vom 
17. 7. 1984 ist daher zu begrüßen. 
Der verbleibende Rest ist ein kon
struktiver Ansatz in mancherlei Hin
sicht. Ihm müssen jedoch weitere 
Schritte folgen.

Richtig ist vor allem, daß sich die 
jetzt geplanten Änderungen auf we
nigstens einen der Bereiche er
strecken, in dem der Arbeitnehmer
schutz allzu hohe Risiken für die Be
triebe mit sich bringt, nämlich die 
Vorschriften über den Sozialplan 
bei Betriebsänderung außerhalb 
des Konkurses. Bringt dieser Schritt 
in die richtige Richtung jedoch die 
wesentlichen und raschen beschäf
tigungspolitischen Impulse, die 
wünschenswert wären?

In dem Gesetzentwurf sind kon
struktive Ansätze enthalten, die in 
die Richtung zielen, die Fähigkeit 
und Bereitschaft der Unternehmen 
zur Einstellung von Arbeitnehmern 
zu fördern, wenngleich auch bezüg
lich der einen oder anderen Rege
lung Zweifel angebracht sind. Dies 
vor allem aus zwei Enwägungen: 
Zum einen könnten die geplanten 
Erleichterungen, die ohnehin zum 
Teil vorübergehender Natur sind, 
ohne soziale Not weitergehen, in
dem sie die bestehenden Einstel

lungshemmnisse nicht nur verrin
gerten, sondern von Grund auf be
seitigten. Zum anderen bleiben 
wichtige Bereiche, wie das zu ein
seitig am Arbeitnehmerschutz 
orientierte Kündigungsschutzrecht, 
weiterhin ausgeklammert.

Kernpunkt des Referentenent
wurfs ist das geplante Gesetz über 
arbeitsrechtliche Vorschriften zur 
Beschäftigungsförderung (Art. 1). 
Es ist in zwei Abschnitte gegliedert, 
die jeweils eine erstmalige Kodifika
tion von Regelungen über den befri
steten Arbeitsvertrag und die Teil
zeitarbeit enthalten.

Befristete Arbeitsverträge

Die Absicht, die Zulassung befri
steter Arbeitsverträge zu erweitern, 
ist zu begrüßen. Die durch die 
Rechtsprechung verursachte weit
gehende Ausschaltung des befri
steten Arbeitsvertrages im Bereich 
der privaten Wirtschaft hat sich als 
ein Strukturmangel enwiesen, des
sen Beseitigung notwendig ist, 
wenn eine wirksame Beschäfti
gungsförderung erreicht werden 
soll. Eine grundlegende Auflocke
rung, die wieder größere Flexibilität 
in der Personalwirtschaft ermög
licht, könnte allerdings durch eine 
lediglich zeitlich beschränkte Enwei- 
terung nicht erzielt werden. Viel
mehr ist eine Dauerlösung erforder
lich, die die Rechtsprechung, die 
das Institut der richterlichen Rechts
fortbildung in diesem Bereich allzu
sehr (über-)strapaziert hat, wieder 
in ihre Schranken verweist und den 
bereits im Bürgerlichen Gesetzbuch 
verankerten Grundsatz der Zuläs
sigkeit befristeter Arbeitsverträge 
wieder mehr in den Vordergrund 
stellt. Nur wenn das dem befristeten 
Arbeitsvertrag durch die Rechtspre
chung angeheftete Odium des 
Zweifelhaften beseitigt wird, kann 
erwartet werden, daß die Betriebe in 
Zeiten des konjunkturellen Auf
schwungs wenigstens befristete
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Einstellungen vornehmen und es 
nicht wegen der damit verbundenen 
Rechtsunsicherheit vorziehen, den 
Arbeitsplatz unbesetzt zu lassen.

Wenig einsehbar ist zudem, war
um die erleichterte Zulassung befri
steter Arbeitsverträge nur für ar
beitslos Gemeldete greifen soll. 
Nicht alle Arbeitslosen sind auch 
„arbeitslos“ gemeldet. Warum soll
ten jene nicht in den Genuß einer 
solchen Regelung kommen?

Die nach der ursprünglichen Kon
zeption des Bundesministeriums für 
Arbeit und Sozialordnung vorgese
hene Regelung der Rufbereitschaft 
ist inzwischen ersatzlos gestrichen 
worden: Und dies zu Recht, da sie 
einerseits zu kompliziert und 
kostenintensiv ausgestaltet war und 
andererseits wegen seit langem be
stehender, diesen Bereich abdek- 
kender Tarifverträge bzw. Betriebs
vereinbarungen kein Regelungsbe
dürfnis bestand.

Variable Arbeitszeit

Im Grundsatz zu begrüßen ist, 
daß das Beschäftigungsförde
rungsgesetz Vorschriften über die 
Anpassung der Arbeitszeit an den 
Arbeitsanfall (variable Arbeitszeit) 
enthalten soll. Durch die Ausgestal
tung, die diese Regelungen in der 
jüngsten, vom Kabinett am 23. 8. 
1984 verabschiedeten Fassung des 
Gesetzentwurfes erhalten haben, 
sind die Aussichten auf einen be
schäftigungspolitisch positiven Ef
fekt der Vorschriften über die Teil
zeitarbeit gestiegen. Insbesondere

sieht der Entwurf nicht mehr vor, 
daß Überstunden der teilzeitbe
schäftigten Arbeitnehmer nach den
selben Grundsätzen zu vergüten 
sind wie diejenigen der vollzeitbe
schäftigten Arbeitnehmer.

Dies ist ein positiver Schritt, der 
zeigt, daß die fehlerhafte Prämisse 
des Bundesarbeitsministers, daß 
allein die Bereitschaft der Arbeit
nehmer für Teilzeitarbeit gefördert 
werden müsse, nunmehr korrigiert 
worden ist. Das Gegenteil trifft näm
lich zu: Es geht mehr darum, für den 
Arbeitgeber Anreize zur Schaffung 
von zusätzlichen Teilzeitarbeits
plätzen zu geben, als die Arbeitneh
mer zu motivieren, Teilzeitarbeit 
aufzunehmen.

Einen richtigen Ansatz in diesem 
Sinne enthält auch die Auflocke
rung der Vertretungsregelung für 
den jeweiligen Einzelfall beim Job- 
sharing, nach der zumindest für be
stimmte Fallgruppen eine generelle 
Vertretungspflicht vereinbart wer
den kann. Demgegenüber zielt die 
vorherige Mindestankündigungs
frist von vier Tagen bei variabler Ar
beitszeit nach wie vor in die falsche 
Richtung.

Sozialpläne

Erzwingbare Sozialpläne werden 
für den Betrieb bei notwendigen An
passungsmaßnahmen zunehmend 
zu einer gefährlichen Belastung. 
Der Versuch eines Abbaus be
schäftigungshemmender Sozial
planvorschriften ist daher im Rah
men eines Beschäftigungsförde

rungsgesetzes richtig und notwen
dig. Die Konkretisierung des Er
messens der Einigungsstelle und 
die Staffelung der Arbeitnehmer
zahlen, die bei bloßer Personalver
minderung zu einem erzwingbaren 
Sozialplan führen, dürften geeignet 
sein, den Unternehmen den Ent
schluß zur Schaffung neuer Arbeits
plätze zu erleichtern. Dennoch darf 
nicht übersehen werden, daß hier 
eine verfehlte Rechtsprechung fest
geschrieben wird: Die Klarstellung, 
daß bloße Personalverminderun
gen ohne Einschränkung der Pro
duktionskapazität keine Betriebs
änderungen sind, würde die Schaf
fung neuer Arbeitsplätze wesentlich 
mehr fördern.

Da die Situation auf dem Lehr
stellenmarkt auch in den nächsten 
Jahren noch angespannt bleiben 
dürfte, sind Maßnahmen zur Schaf
fung zusätzlicher Ausbildungsplät
ze hilfreich. Die vorgesehene be
grenzte Auflockerung des Allein
rechts der Bundesanstalt für Arbeit 
zur Vermittlung von Ausbildungs
stellen ist deshalb grundsätzlich zu 
begrüßen. Damit soll nicht einer Ab
schaffung des Vermittlungsmono
pols das Wort geredet werden; eine 
Auflockerung als zusätzliche Hilfe 
bei der Ausschöpfung des vorhan
denen Ausbildungsstellenpotenti
als dürfte es den zuständigen Stel
len und Verbänden gezielter und 
wirksamer als bislang ermöglichen, 
in den Wochen vor Beginn des Aus
bildungsjahres noch nicht vermittel
te Bewerber auf neuen Lehrstellen 
unterzubringen.
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Arbeitsmarktpolitsch positiv dürf
ten sich auch die vorgesehenen 
f\/löglichkeiten zur Verstärkung und 
Ausweitung von Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen auswirken.

Leiharbeitnehmer

Schließlich zielt das Gesetz auch 
darauf ab, die Beschäftigung von 
Leiharbeitnehmern (Arbeitnehmer
überlassung) zu fördern. Wenn 
auch die Beschäftigung von Leihar
beitnehmern mit 25 000 überlasse
nen Arbeitnehmern (Stand vom 20. 
Juni 1983) längst nicht den Umfang 
hat, wie vielfach vermutet wird, ist 
dies grundsätzlich zu begrüßen, da 
die Arbeitnehmerüberlassung für 
die Wirtschaft ein wichtiges Mittel

für einen flexiblen Personaleinsatz 
ist. Die Verlängerung der Überlas
sungsfrist auf sechs Monate dürfte 
die Mehrzahl der „Überbrückungs
fälle“ abdecken, wenn auch eine 
Verdopplung der Überlassungsfrist 
auf generell zwölf Monate sicherlich 
einen arbeitsmarktpolitisch positi
veren Effekt hätte. Auch bei dieser 
Änderung des Arbeitnehmerüber
lassungsgesetzes zeigt sich, daß 
der Gesetzgeber wiederum auf hal
bem Wege haltmacht, indem er le
diglich eine Übergangslösung 
schafft.

Insgesamt gesehen ergibt sich 
folgendes: Der „Schnellzug“ , der 
nach der Bezeichnung durch den 
Bundesarbeitsminister den „Omni

bus“ des ursprünglichen Referen
tenentwurfes abgelöst hat, ist auf 
dem Wege zum richtigen Bestim
mungsort. Er ist sicherlich wendiger 
und schneller als der überfrachtete 
„Omnibus“ , wobei allerdings noch 
weitere „Rot-Signale“ zu überwin
den und mißlungene Weichenstel
lungen zu korrigieren sind, um das 
Übermaß an sozialbürokratischen 
Hemmnissen, das der Beschäfti
gungspolitik entgegenwirkt, abzu
bauen. Eines ist aber sicher: Mit 
dem voraussichtlichen Inkrafttreten 
des Beschäftigungsförderungsge
setzes am 1. Januar 1985 wird sich 
der Zug in Bewegung setzen, und 
das ist bei allen verbleibenden Un
wägbarkeiten sicherlich ein positi
ver Aspekt.

Gerd,Muhr
I

Vor dem eingeschlagenen Weg ist zu warnen

Das Blüm-Gesetz wird von den 
Gewerkschaften, läßt man we

nige Einzelregelungen von vorwie
gend minderer Bedeutung außer 
acht, mit aller Entschiedenheit ab
gelehnt. Es entspricht wederden In
teressen der Arbeitnehmer noch 
der vielen arbeitslosen Menschen in 
unserem Lande. Seine Bezeich
nung täuscht über die wirkliche Ziel
setzung der geplanten Neuregelun
gen, den rigoros betriebenen Abbau 
notwendiger und bewährter Arbeit
nehmerschutzrechte, hinweg. Eine 
Realisierung des Vorhabens würde 
nicht die Beschäftigung, sondern 
Entlassungen und den weiteren Ab
bau vorhandener Dauer- und Voll
zeitarbeitsplätze fördern.

Der Gesetzentwurf kommt aus
schließlich den Vorstellungen der 
Unternehmer entgegen. Er greift 
auf Forderungen zurück, die nahe
zu inhaltsgleich in den Thesenpa
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pieren von Lambsdorff, Haimo Ge
orge, Ernst Albrecht, des CDU-Wirt- 
schaftsrates und in dem von der 
Bundesvereinigung Deutscher Ar
beitgeberverbände im Herbst ver
gangenen Jahres vorgelegten Stra
tegiepapier enthalten sind. Kein 
Wunder, daß deshalb die geplanten 
Bestimmungen von den Unterneh
mern und ihnen nahestehenden 
Kreisen als ein, nach ihrer Auffas
sung allerdings noch nicht weit ge
nug gehender, Schritt in die richtige 
Richtung begrüßt werden.

Zwar sind in dem jetzt vom Bun
deskabinett verabschiedeten Ent
wurf, sicherlich auch dank des Wi
derstandes der Gewerkschaften, ei
ne Reihe von ursprünglich ebenfalls 
vorgesehenen Regelungen nicht 
mehr enthalten. Hierzu gehören 
z. B. die Einführung des Begriffs der 
Teilarbeitsfähigkeit im Lohnfortzah
lungsrecht, mit der kranke Arbeit

nehmer im Rahmen einer verbliebe
nen Restarbeitsfähigkeit zur Ar
beitsleistung herangezogen wer
den sollten. Auch die wahlweise 
Verrechnung von Kurzeiten mit dem 
Erholungsurlaub anstelle einer Ko
stenbeteiligung ist fallengelassen 
worden. Es wurden damit zwar eini
ge, aber bei weitem nicht alle Gift
zähne gezogen. Im übrigen sind 
jetzt zusätzliche Verschlechterun
gen geplant, etwa der Abbau von 
Mitbestimmungsrechten der Be
triebsräte im Zusammenhang mit 
dem Abschluß von Sozialplänen.

Das vorgesehene Außerkraftset
zen der von unserer Rechtspre
chung über Jahrzehnte entwickel
ten Grundsätze zur Befristung des 
Arbeitsvertrages für den Fall der 
Ersteinstellung Arbeitsloser läßt 
sich durch nichts rechtfertigen. Die 
Behauptung, dies werde einen
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Schub von Einstellungen bewirken, 
vor denen Arbeitgeber bislang nur 
deshalb zurückschreckten, weil sie 
sich von eingestellten Arbeitneh
mern nicht mehr oder nur unter un
vertretbaren Schwierigkeiten wie
der trennen könnten, geht von fal
schen Prämissen aus.

In Kleinbetrieben bis zu fünf Ar
beitnehmern konnten diese man
gels Kündigungsschutz schon bis
her unter Einhaltung der Kündi
gungsfrist jederzeit grundlos entlas
sen werden, und zwar auch nach 
langjähriger Betriebszugehörigkeit. 
Dasselbe gilt in größeren Betrieben 
während der ersten sechs Monate 
eines Beschäftigungsverhältnisses. 
Selbst ein anschließend einsetzen
der allgemeiner Kündigungsschutz 
schließt die Entlassung nicht aus. 
Gerichtlich angreifbar ist stets nur 
die willkürliche Kündigung, für die 
es weder betriebliche noch perso
nen- oder verhaitensbedingte Grün
de gibt. Doch nicht einmal dann ver
mag das geltende Kündigungs
schutzrecht den Fortbestand des 
Arbeitsverhältnisses zu gewährlei
sten. In weniger als einem Prozent 
aller Fälle, in denen Kündigungs
schutzklage erhoben wird, kommt 
es später zur Fortsetzung des Be
schäftigungsverhältnisses. Im übri
gen enden die Verfahren allenfalls 
mit einem Abfindungsvergleich. 
Dies bestätigen auch Untersuchun
gen, die das Bundesarbeitsministe
rium selbst durchführen ließ.

Nach der bisherigen Abfindungs
praxis hat ein Arbeitgeber einem 
unter das Kündigungsschutzgesetz 
fallenden Arbeitnehmer, den ertrotz 
bestehender Weiterbeschäfti
gungsmöglichkeit nach einem Jahr 
grundlos entläßt, maximal einen 
halben Monatsverdienst als Abfin
dung zu zahlen. Dies ist weder ein 
unangemessener Gegenwert für ei
nen zu Unrecht verlorenen Arbeits
platz, noch kann man ernsthaft un
terstellen, daß Arbeitgeber sich in

der Vergangenheit wegen eines 
derart minimalen Betrages, den sie 
möglicherweise für eine willkürliche 
Entlassung hätten zahlen müssen, 
davon abhalten ließen, notwendige 
Einstellungen vorzunehmen.

Hinzu kommt, daß auch das bis
herige Recht die Befristung eines 
Arbeitsvertrages zuließ, wenn es 
dafür einen sachlichen Grund gab. 
Von daher ist es absolut unver
ständlich, inwiefern die angestrebte 
Ausweitung von Zeitverträgen eine 
„besondere beschäftigungspoliti
sche Schubwirkung“ auslösen soll
te. Nicht eine Vermehrung der Ar
beitsplätze wird die Folge sein. Den 
Unternehmen werden lediglich, ver
bunden mit der ebenfalls vorgese
henen Ausweitung der Leiharbeit 
sowie dem Bestreben, Teilzeitarbeit 
zu fördern, zusätzliche Instrumente 
zur systematischen und verschärf
ten Ausdünnung der Stammbeleg
schaften und zur Ersetzung von 
Dauerbeschäftigten durch unstän
dig Beschäftigte an die Hand gege
ben.

Verhöhnung der Arbeitslosen

Für die befristet eingestellten Ar
beitnehmer gibt es im Zusammen
hang mit der Beendigung ihres Ar
beitsverhältnisses weder Kündi
gungsschutz noch Beteiligungs
rechte der Betriebsräte. Selbst ge
gen eine willkürliche Nichtverlänge
rung des Zeitvertrages sind sie 
wehrlos. Die Aussicht, anschlie
ßend anstelle eines anderen weiter
beschäftigt zu werden, wird maß
geblich davon abhängen, inwieweit 
jemand gewillt ist, Anweisungen 
und Erwartungen des Arbeitgebers 
willfährig zu entsprechen, selbst 
wenn diese im Einzelfall unzumut
bar oder rechtlich unzulässig sein 
sollten. Schon im Frühkapitalismus 
des vergangenen Jahrhunderts war 
ähnlich verfahren worden. Diejeni
gen, die zur Existenzsicherung für 
sich und ihre Familien auf einen Ar

beitsplatz angewiesen waren, wur
den gegeneinander ausgespielt, in
dem man vorrangig den einstellte, 
der die geringsten Ansprüche stell
te.

Dem entspricht die dem Geset
zesvorhaben zugrunde liegende 
Philosophie, daß der Abbau von Ar
beitnehmerrechten Einstellungs
barrieren beseitige. Die Worte des 
Bundesarbeitsministers, für die Ar
beitslosen sei es besser, ohne aus
reichenden Schutz beschäftigt zu 
werden, als überhaupt nicht, kom
men einer Verhöhnung dieser oh
nehin benachteiligten Personen
gruppe gleich. Man kann arbeitslo
sen Menschen nicht dadurch hel
fen, daß man sie bis in das nächste 
Jahrzehnt hinein ihres Kündigungs
schutzes beraubt und möglicher Ar
beitgeberwillkür preisgibt. Dies er
niedrigt sie für den Fall der Einstel
lung zu Arbeitnehmern zweiter 
Klasse. Auch aus Kreisen der in der 
Arbeitsgerichtsbarkeit tätigen Rich
ter sind deshalb inzwischen sogar 
verfassungsrechtliche Bedenken 
gegen den Gesetzentwurf erhoben 
worden.

Abzulehnen sind auch die ge
planten Bestimmungen zur Teilzeit
arbeit. Die Begründung, man wolle 
die arbeitsrechtliche Benachteili
gung von Teilzeitbeschäftigten be
seitigen, ist schlechterdings unver
ständlich. Das derzeitige Arbeits
recht gilt grundsätzlich für alle Ar
beitnehmer, ohne Rücksicht auf die 
Dauer ihrer täglichen oder wöchent
lichen Arbeitszeit. Von daher ent
hält das im Entwurf vorgesehene 
Benachteiligungsverbot nichts, was 
nicht schon nach allgemeinen ar
beitsrechtlichen Grundsätzen Gel
tung hätte.

Gravierende Benachteiligungen

Im übrigen geht es erkennbar 
darum, Arbeitszeitmodelle, wie „Ar
beit auf Abruf“ oder „Job-Sharing“ , 
die in der betrieblichen Praxis im
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mer wieder Gegenstand von Mani
pulationen auf Arbeitgeberseite ge
wesen sind und in zahlreichen Fäl
len zu gravierenden Benachteili
gungen für die betroffenen Arbeit
nehmer geführt haben, durch erst
malige Aufnahme in ein Gesetz zu 
legalisieren und damit, wie es der 
Bundesarbeitsminister formuliert 
hat, „salonfähig“ zu machen. Die 
Behauptung, man wolle Teilzeitar
beit attraktiver gestalten, indem 
man solche Modelle gleichzeitig auf 
sozialverträgliche Formen be
schränke, muß als reiner Vorwand 
betrachtet werden. Es sind jeden
falls keinerlei Bestimmungen vorge
sehen, die den betroffenen Arbeit
nehmer über das bereits geltende 
Recht hinaus schützen würden. Im 
Gegenteil.

Vertragliche Vereinbarungen 
über die Anpassung der Arbeitszeit 
an die jeweiligen betrieblichen Not
wendigkeiten, wie sie nach dem 
Entwurf als sozialverträglich zuge
lassen werden sollen, hat das Ar
beitsgericht Hamburg in einem erst 
kürzlich veröffentlichten Urteil für 
sittenwidrig erklärt. Sie stellen eine 
mißbräuchliche Anwendung der 
Vertragsfreiheit dar, weil es sich bei 
dem Arbeitsanfall, nach dem sich 
der Arbeitseinsatz des Arbeitneh
mers richten soll, nicht um objekti
ve, von ihm jederzeit nachprüfbare 
Vorgaben handelt. Derartige Ver
einbarungen würden es dem Arbeit
geber vielmehr ermöglichen, ein
schränkungslos über den Beschäf
tigten zu verfügen, ohne daß dieser 
Gewißheit hätte, ob er den zur Be
streitung seines Lebensunterhalts 
notwendigen Lohn überhaupt erzie
len kann. Ebenso sind Vereinbarun
gen über die jederzeitige gegensei
tige Vertretungspflicht bei der Ar
beitsplatzteilung, wie sie der Ent
wurf in Zukunft gestatten will, von 
Arbeitsgerichten bislang als recht
lich unzulässig und nichtig bezeich
net worden.

Arbeitsplatzteilung und eine vor
wiegend an Produktions- und Um
satzerfordernisse der Unternehmer 
angepaßte Arbeitszeitflexibilisie
rung tragen im übrigen nicht zur 
Vermehrung, sondern zur Vernich
tung weiterer, heute noch vorhan
dener Vollzeitarbeitsplätze bei.

Der Erleichterung von Entlassun
gen dient die im Entwurf vorgesehe
ne Regelung, nach der für die Fest
stellung der Frage, ob ein Betrieb 
unter die Vorschriften des Kündi
gungsschutzgesetzes fällt, Teilzeit
beschäftigte mit geringerer Wo
chen- oder Monatsarbeitszelt künf
tig nicht mehr als Arbeitnehmer be
rücksichtigt werden sollen. Dies 
hätte zur Folge, daß für einen nicht 
unerheblichen Teil der Vollzeitbe
schäftigten der Kündigungsschutz 
künftig entfiele. Die gewerkschaftli
chen Forderungen gehen seit lan
gem dahin, auch Kleinbetriebe in 
den Kündigungsschutz einzubezie
hen. Der Entwurf geht in die entge
gengesetzte Richtung und will da
mit die Zahl der dem Kündigungs
schutz nicht unterliegenden Betrie
be vergrößern.

Schwächung des
Arbeitsvermittlungsmonopols

Die vorgesehene Erleichterung 
der Leiharbeit würde zu einer er
heblichen Erweiterung des Betäti
gungsfeldes der Verleihagenturen 
führen und damit das verfassungs
rechtlich geschützte Arbeitsvermitt
lungsmonopol der Bundesanstalt 
für Arbeit weiter nachhaltig schwä
chen. Dies würde zugleich bedeu
ten, daß künftig in noch stärkerem 
Maße als bisher schon durch perso
nelle Maßnahmen des Arbeitgebers 
die Wirksamkeit sozialer Rechte 
und des bisher erreichten Arbeits
bestandsschutzes zu Lasten der im 
Entleiherbetrieb Beschäftigten be
einträchtigt werden kann.

Die Arbeitgeber würden bei Ver
wirklichung dieser Vorschläge noch

mehr aus ihrer Verpflichtung zu ei
ner vorausschauenden Personal
planung einschließlich rechtzeitiger 
Qualifizierungsmaßnahmen entlas
sen werden; sie würden zur weite
ren Vernichtung von Dauerarbeits
plätzen geradezu ermuntert.

Insbesondere auf dem Teil
arbeitsmarkt der auf eine Dauer von 
bis zu drei Monaten befristeten 
Arbeitseinsätze stehen schon heute 
die Bundesanstalt für Arbeit und die 
-  wirtschaftlich gesehen ebenfalls 
eine Vermittlung betreibenden -  
Verleiher in direkter Konkurrenz zu
einander.

Das Verhältnis der Überlas
sungsfälle zu den Vermittlungen der 
Arbeitsämter in Beschäftigungsver
hältnisse von einer Dauer bis zu drei 
Monaten hat sich kontinuierlich zu
gunsten der Überlassungsfälle ver
schoben und betrug 1981 rund 
1 ; 2,2, während dieses Verhältnis 
im Baugewerbe nach vorsichtiger 
Schätzung bei 1 ; 1,2 gelegen ha
ben dürfte. Danach wurden in ca. 
30 %, im Baugewerbe sogar in ca. 
45 % aller Fälle, in denen Betriebe 
bei der vorübergehenden Beset
zung eines Arbeitsplatzes einen 
Dritten (Vermittler oder Verleiher) 
einschalteten, eine Verleihfirma be
auftragt.

Frage der 
Verfassungskonformität

Bereits das geltende Recht hat 
die schädlichen Folgen legaler und 
illegaler Leiharbeit in keiner Weise 
so eindämmen können, wie dies 
vom Bundesverfassungsgericht in 
seiner das Verleihverbot aufheben
den Entscheidung im Jahre 1967 
angenommen worden war. Das 
Bundesverfassungsgericht hatte 
die gewerbsmäßige Arbeitnehmer
überlassung im Jahre 1967 in der 
Annahme zugelassen,

□  es handele sich um ein Gewerbe 
mit geringem Umfang und demge
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mäß geringer Bedeutung für den Ar
beitsmarkt,

□  bei der Aufrecfiterhaltung der 
Ordnung des Arbeitsmarktes und 
zur Sicherung sozialer Belange der 
Arbeitnehmer könnten (deshalb) 
keine gravierenden Kontrollproble- 
me auftreten,

□  die gewerbsmäßige Arbeitneh
merüberlassung werde durch die 
Mobilisierung zusätzlicher Arbeits
kräfte eine positive Wirkung auf 
dem Arbeitsmarkt haben,

□  die Verleiher würden zur Ab
grenzung von unerlaubter privater 
Arbeitsvermittlung als Arbeitgeber 
mit Leiharbeitnehmern nicht (auf 
den Einsatz im Drittbetrieb) befriste
te Arbeitsverhältnisse, sondern 
Dauerarbeitsverhältnisse einge
hen.

Eine weitere Ausdehnung der 
Leiharbeit, wie sie jetzt vorgesehen 
ist, würde diesen verfassungsmäßi
gen Grundsätzen noch mehr zuwi
derlaufen. Sie würde darüber hin
aus im krassen Gegensatz zu den 
wiederholten Erklärungen des Bun
desarbeitsministers stehen, die ille
gale Beschäftigung, die unter dem 
Deckmantel des legalen Arbeits
kräfteverleihs ihre Blüten treibt, 
wirksamer zu bekämpfen.

Gefahren durch 
Partikularinteressen

Die geplante Aufweichung der al
leinigen Verantwortung der Bun
desanstalt für Arbeit für die Vermitt
lung in Ausbildungsstellen ist auf 
das entschiedenste abzulehnen. 
Auch der Hinweis, daß dies bereits 
bei der Vermittlung in Arbeitsstellen 
derartig geregelt sei, ist nicht tragfä
hig. Gerade bei der Vermittlung in 
Ausbildungsstellen, die für die wei
teren beruflichen Chancen der Ju
gendlichen sowie für die Leistungs
kraft der gesamten Wirtschaft aus
schlaggebend ist, bedarf es qualifi
zierter Berufsberater, die umfas

send über die jeweilige regionale 
Arbeitsmarkt- und Ausbildungsstel
lensituation informiert sind und sich 
am Interesse der Jugendlichen so
wie der gesamten Wirtschaft orien
tieren. Dies kann niemals durch pri
vate Institutionen oder Personen 
befriedigend vorgenommen wer
den, so ehrenwert ihre Absichten 
auch sein mögen. Partikulare Inter
essen -  wie Religionszugehörig
keit, Partei, Erfüllung bestimmter 
karitativer Funktionen und ähnli
ches -  werden dann die Vermittlung 
in Ausbildungsstellen bestimmen 
und den weiteren beruflichen Weg 
einzelner Jugendlicher von derarti
gen Zufälligkeiten abhängig ma
chen. Der jahrzehntelange Ausbau 
der Berufsberatung in den Arbeits
ämtern, um eine im Interesse der 
Jugendlichen wie auch der Gesamt
wirtschaft bestmögliche Vermittlung 
in Ausbildungsstellen sicherzustel
len, würde damit erheblich gefähr
det.

Besonders bedenklich ist darüber 
hinaus, daß auch kürzerfristige Be
auftragungen Dritter mit der Ausbil
dungsstellenvermittlung -  unter
halb eines Jahres -  zugelassen 
werden sollen. Dies verschärft die 
Gefahr der Nutzung dieser Möglich
keiten zu partikularen Interessen 
einzelner Institutionen und Perso
nengruppen. Dies gilt um so mehr, 
als bei derartigen Beauftragungen 
bis zu sechs Monaten die anson
sten vorgesehene Beteiligung der 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver
bände nicht mehr notwendig sein 
soll.

Erforderlich wäre vielmehr, daß 
der Bundesarbeitsminister endlich 
seinen Widerstand gegen eine aus
reichende personelle Aufstockung 
in den Arbeitsämtern aufgibt und die 
ihm gesetzlich bereits gegebene 
Möglichkeit zur Einführung einer 
Meldepflicht aller offener Ausbil
dungsstellen bei den Arbeitsämtern 
nutzt.

Eine Verwirklichung der neu in 
das Gesetzesvorhaben aufgenom
menen Regelungen, mit denen das 
Zustandekommen von Sozialplä
nen beschränkt und teilweise sogar 
ausgeschlossen werden soll, würde 
dazu führen, daß es bei vielen bis
lang sozialplanpflichtigen Betriebs
änderungen und -einschränkungen 
keine Sozialpläne mehr geben wird. 
Selbst dort, wo sie durchsetzbar 
bleiben, werden der Einigungsstelle 
engere Grenzen in bezug auf die 
Festsetzung möglicher Ausgleichs
leistungen für die betroffenen Ar
beitnehmer gesetzt.

Erleichterung von Entlassungen

Es geht auch hier um die Erleich
terung von Entlassungen, die künf
tig unter weitgehender Ausschal
tung des Betriebsrats ermöglicht 
werden sollen, ohne daß der Arbeit
geber verpflichtet ist, die mit sol
chen Entlassungen verbundenen 
sozialen Härten für die betroffenen 
Arbeitnehmer auszugleichen oder 
zu mildern, wie es das bislang gel
tende Recht vorsieht. Wie dies zur 
Schaffung zusätzlicher Arbeitsplät
ze beitragen soll, ist und bleibt das 
Geheimnis Blüms.

Erstmals seit dem Bestehen der 
Bundesrepublik Deutschland ver
sucht ein Bundesarbeitsminister die 
über Jahrzehnte gewachsene und 
erprobte Betriebsverfassung zu 
verschlechtern und Rechte der Be
triebsräte zu beschneiden. Man 
kann ihn nicht eindringlich genug 
warnen, diesen von ihm eingeschla
genen Weg fortzusetzen. Wer die 
betriebliche Mitbestimmung ab
baut, legt gleichzeitig Hand an ein 
System, das in den zurückliegen
den Jahrzehnten maßgeblich zur 
Erhaltung eines -  verglichen mit 
manchen anderen Ländern -  relativ 
stabilen sozialen Friedens in unse
rem Land beigetragen hat. Dessen 
sollte sich gerade ein Bundesar
beitsminister stets bewußt bleiben.

430 WIRTSCHAFTSDIENST 1984/IX


